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Das offiziöse, wenn nicht gar offizielle Geschichtsbild der Bundesrepublik Deutschland, wie es 
in amtlichen Gedenkreden vor allem bewältigungspolitischer Art, in Ergüssen der politischen 
Bildung und dergleichen mehr zum Ausdruck kommt, geht dahin, daß der dabei postulierte 
„deutsche Sonderweg“, der wie selbstverständlich verdammt werden muß, darin bestünde, daß 
Deutschland sich vom vorbildlichen Westen abgewandt habe. Deshalb sei Deutschland 
natürlich für den 1. Weltkrieg verantwortlich. Schließlich habe sich deshalb der 
Nationalsozialismus durchgesetzt, dessen Herrschaft zum Zweiten Weltkrieg und vor allem 
zum Holocaust geführt hat. Unter „Westen“ werden dabei vor allem die angelsächsischen 
Länder, also Großbritannien und die USA und dann noch Frankreich verstanden, welche den 
Maßstab für die negative Bewertung der deutschen Entwicklung setzen.  
 
Dieses ideologie-politische Konstrukt wird auch verfolgungspolitisch umgesetzt, indem nach 
den Erkenntnissen des maßgeblich als Ideologie- und Nachzensurbehörde auftretenden 
„Verfassungsschutzes“, eines offen in Erscheinung tretenden Inlandsgeheimdienstes, eine 
„antiwestliche Einstellung“, insbesondere „Antiamerikanismus“ Anzeichen des Verdachts der 
„Verfassungsfeindlichkeit“ ergeben würde; denn „der Westen“ steht doch für „Demokratie“, 
die wiederum in der BRD vor allem Inlandsgeheimdienste als „freiheitliche demokratische 
Grundordnung“ zu schützen haben, etwa indem sie antiwestliche Einstellungen bekämpfen. 
Zum Beispiel durch Hinzufügung eines amtlichen Ausrufezeichens zum Begriff 
„Friedensdiktat von Versailles“ in einem der berüchtigten VS-Berichte, nämlich im VS-Bericht 
von NRW 1996 über das Jahr 1995, S. 116. Auch die amtliche Bekämpfung des wohl 
demokratiebedrohenden „Revisionismus“, also der mißbräuchlichen Ausübung von 
Meinungsfreiheit bei der Einschätzung historischer Vorgänge etwa zu Kriegsursachen, stellt 
häufig so etwas wie eine amtliche Verteidigung westlicher Werte gegen Anhänger eines 
deutschen Sonderwegs dar, die als „Rechtsextremisten“ staatlich ausgeschaltet werden müssen.  
 
Die Bekämpfung einer „antiwestlichen Einstellung“ radikalisiert sich im umfangreichen 
politikwissenschaftlichen und zivilreligiösen Schrifttum, das sich als Hilfsorgan des amtlichen 
VS hervortut, etwa in der Veröffentlichung von Richard Herzinger und Hannes Stein, mit dem 
Titel „Endzeit-Propheten oder Die Offensive der Antiwestlicher“ unter Aufzählung der 
negativen Dreifaltigkeit „Fundamentalismus, Antiamerikanismus und Neue Rechte“ mit dem 
Glaubensbekenntnis (s. S. 39), wonach die „amerikanische Grundidee, der Universalismus“ 
sich „zwingend aus dem jüdischen Monotheismus“ ergäbe. „Wenn es nur einen Gott gibt, dann 
folgt daraus, daß auch nur eine Menschheit existiert.“ Die USA werden so über eine jüdisch-
religiöse Zurechnung mit „Menschheit“ gleichgesetzt und wer dann gegen die USA ist, der ist 
danach Menschheitsfeind, zumindest „latenter Antisemit“, dem dabei unterstellt wird, den 
Holocaust fortsetzen zu wollen, auch wenn er gar nicht weiß, daß er so etwas wollen will. Weit 
vorbeugend darf er deshalb BRD-mäßig vom „Verfassungsschutz“ beobachtet und muß als 
Partei wegen falschen Gedankenguts eigentlich verboten werden. BRD-Theologie wie sie leibt 
und lebt!  
 
Antiwestliche Einstellung des Nationalsozialismus? 
 



Dieses offiziöse, wenn nicht gar offizielle Geschichtsbild der BRD mit verfolgungspolitischer 
Zielsetzung „gegen rechts“ hat nur dann den Anschein einer Berechtigung, wenn man 
behaupten könnte, daß der Nationalsozialismus gewissermaßen als Endprodukt des „deutschen 
Sonderwegs“ eine „antiwestliche“ Einstellung gehabt hätte. Ist dies der Fall? Die Antwort, die 
nach dem amtlichen Ideologiesystem des „Verfassungsschutzes“ sicherlich 
„verfassungsfeindlich“ ist: Der deutsche Nationalsozialismus stellt gerade in den Aspekten, die 
ihm sicherlich zum Vorwurf gemacht werden müssen, gewissermaßen eine Radikalisierung der 
westlichen Werteordnung dar wie er sie historisch vorgefunden hat. So war ein wesentlicher 
Aspekt der Weltanschauung Hitlers seine Anglophilie: „Hitlers seit 1924/25 glühende 
Bewunderung für Großbritannien, die ihn bis zu seinem Ende nie wirklich verlassen hat, ist von 
der Forschung so intensiv belegt und beleuchtet worden wie nur wenige andere seiner 
politischen Grundorientierungen“ heißt es bei Enrico Syring (Hitler - Seine politische Utopie, 
1994, S. 113): Hitler war ein Bewunderer des Britischen Empire. Diese Anglophilie hat Hitler 
und damit der maßgebliche Kern des Nationalsozialismus auch auf die USA übertragen, die er 
wegen ihrer Fortschrittlichkeit bewunderte und als Vorbild verstand. Was hat nun Hitler an 
Amerika besonders fasziniert?  
 
Die Antwort, bei der ich mich zum Verständnis der gewissermaßen West-Ausrichtung des 
deutschen Nationalsozialismus auf die Vereinfachungen der Wahrnehmungen des Westens 
durch den NS einlasse und mich dabei gleichzeitig auf das Argumentationsniveau der 
bundesdeutschen Ideologiepolitik begebe, kann man vielleicht wie folgt geben: Die USA 
stellen mit ihrer Westausdehnung als „Manifest Destiny“ die erfolgreichste „Arisierung“ eines 
gesamten Halbkontinents dar.  
 

s. zum detaillierten Nachweis den Beitrag von Carroll P. Kakel; „One Should Take 
America as a Model“: How Adolf Hitler Used American Westerning as Model and 
Legitimation for the Nazi Lebensraum Empire, in: Michelle Gordon / Rachel O´Sullivan 
(Ed.), Colonial Paradigms of Violence: Comparative Analysis of the Holocaust, 
Genocide, and Mass Killing, 2022, S. 137 ff. 

 
Diese Fortschrittsvoraussetzung war nur über eine permanente Kriegsführung mit 
Völkermordelementen, Massenvertreibungen und damit einhergehenden Vertragsbrüchen 
gegenüber den zu marginalisierenden, wenn nicht gar auszurottenden einheimischen Völkern 
zu erreichen. Claus Biegert, Seit 200 Jahren ohne Verfassung, 1976, spricht von 372 mit den 
nordamerikanischen Indianern geschlossenen Verträgen, zuletzt von 1868, die alle gebrochen 
worden sind. „Moreover, building America required nearly 300 years of genocidal wars against 
Native Americans”, heißt es berechtigter Weise in einem etablierten amerikanischen Magazin, 
nämlich bei B. Schwarz, The Diversity Myth: America´s leading export, in: The Atlantic 
Monthly, Mai 1995, S. 57 ff. „Der Völkermord war erfolgreich. Hitler und Himmler bezogen 
sich beide auf den amerikanischen Genozid als Beispiel, dem es zu folgen gelte, als sie ihren 
eigenen Massenmord planten“ (so Michael Mann, Die dunkle Seite der Demokratie, 2007, S. 
149): also gerade keine Distanzierung des NS vom Westen!   
 
Einen Genozid kann man den USA insgesamt hinsichtlich der indigenen „Indianer“ als solchen 
nicht durchgängig zum Vorwurf machen, zumal sich dies um einen über Jahrhunderte gehenden 
Prozeß handelt. Zumindest liegen kontinuierliche ethnische Säuberungen seit Beginn des 
amerikanischen Freiheitsexperiments vor, die schon erlauben, mit Michael Mann (S. 109 ff.) 
von „Genozidalen Demokratien in der Neuen Welt“ zu sprechen. Dabei bot sich gewissermaßen 
die Ausrottung gerade dann an, wenn man Land wollte, ohne die Einheimischen als 
Arbeitskräfte in Anspruch nehmen zu wollen, also nicht im spanischen Kolonialreich, sondern 
eben in den Siedlerdemokratien von Nordamerika. Dafür steht etwa das Motto des US-



Präsidenten und Freiheitshelden, des Rassisten Thomas Jefferson: „Wenn wir jemals 
gezwungen werden, das Kriegsbeil gegen irgendeinen Stamm zu erheben, werden wir es erst 
niederlegen, wenn dieser Stamm ausgelöscht ist oder über den Mississippi hinausgetrieben ist. 
… Im Krieg werden sie einige von uns töten. Wir werden sie alle vernichten.“ Zumindest läßt 
sich wohl durchgehend von einem Ethnozid sprechen. Als Genozid läßt sich vor allem eine 
etwa zwanzig Jahre währende Politik in „Kalifornien in der Goldrausch-Ära“ einordnen (s. bei 
Aram Mattioli, Verlorene Welten, 2017). Hier wurde offen eine Politik der extermination zum 
Zwecke der Beseitigung von Fortschrittshindernissen verkündet und es wurden dazu 
Killerkommandos eingesetzt, die unterschiedslos auch Säuglinge und Kinder ermordeten. Der 
Kostenaufwand dieser Killer wurde aufgrund demokratischen Parlamentsbeschlusses vom 
Staat Kalifornien übernommen. Gouverneur Burnett und auch dessen Nachfolger McDougall 
sprachen sich offen für den Ausrottungskrieg aus, „der so lange fortgesetzt werden müsse, bis 
die indianische Rasse ausgelöscht ist“ (s. bei Mann, S. 139). „Hier sollte festgehalten werden, 
daß selbst Hitler es nie wagte, sich öffentlich so deutlich zum Ziel der Ausrottung zu bekennen 
wie diese beiden kalifornischen Gouverneure. Hitler wußte, daß die meisten Deutschen ein 
solches Vorgehen mißbilligen würden; die Gouverneure gingen davon aus, daß die meisten 
(weißen) Kalifornier ihnen zustimmen würden“, so eine vergleichende Bewertung (bei Mann, 
S. 140), die den bundesdeutschen Bewältigungsextremisten zu denken geben sollte. 
 
Nun könnte man relativierend einwenden (was hier sicherlich erlaubt ist), daß Genozid-
Vorgänge in Nord-Amerika doch in einem ganz anderen ideologischen Kontext zu verorten 
sind, nämlich in der liberalen Demokratie einerseits, wo es leider auch solche Vorgänge 
gegeben habe, die man aber gerade deshalb nicht überbewerten dürfe - dies tun nur 
Rechtsextremisten - während der Holocaust ideologisch doch in einem ganz anderen Kontext 
einzuordnen ist. Allerdings: In den mit dem deutschen Nationalsozialismus zeitgenössischen 
USA war eine progressive Ideenströmung des 19. Jahrhunderts maßgebend, die man 
vergleichbar mit dem explizit als „National-Sozialismus“ bezeichneten „Faschismus“ als 
alternativen Sozialismus einstufen kann und zusammenfassend wie folgt beschrieben worden 
ist:  

„Die Progressiven waren die wahren Sozialdarwinisten, wie wir sie heute sehen - 
obwohl sie den Begriff für ihre Feinde reserviert haben (…). Sie glaubten an Eugenik. 
Sie waren Imperialisten. Sie waren überzeugt, daß der Staat durch Planung und Druck 
eine reine Rasse, eine Gesellschaft neuer Menschen schaffen könnte. Sie waren dem 
Individualismus offen und mit Stolz feindlich gesinnt. Religion war ein politisches 
Werkzeug, während Politik die wahre Religion war. Die Progressiven betrachteten das 
traditionelle System verfassungsmäßiger gegenseitiger Kontrolle als ein veraltetes 
Hindernis für den Fortschritt, weil solche Institutionen mit Pferd und Wagen eine 
Behinderung ihrer eigenen Ambitionen darstellten. Die dogmatische Bindung an 
Verfassungen, demokratische Praktiken und antiquierte Gesetze war für Faschisten und 
Progressive gleichermaßen der Feind des Fortschritts“ (Jonah Goldberg, Liberal 
Fascism. The Secret History of the Left from Mussolini to the Politics of Meaning, 
2007). 

 
Dieser Progressismus hat sich machtpolitisch vor allem - aber nicht nur - bei der Democratic 
Party der USA zum Ausdruck gebracht, wobei als die prominentesten Vertreter die USA-
(Kriegs-)Präsidenten Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt, aber auch schon dessen 
entfernter Verwandter Präsident Theodore Roosevelt ausgemacht werden können. Letzterer 
konnte zu den bereits abgeschlossenen Indianerkriegen nur eine nachträgliche Rechtfertigung 
abgeben, indem er erklärte, daß die Ausrottung der nordamerikanischen Indianer „letzten Endes 
ebenso nützlich wie unvermeidlich“ gewesen sei und der edelste aller Kriege sei ein gegen 
Wilde geführter Ausrottungskrieg (s. bei Mann, S. 144). 



 
US-Präsident Wilson wiederum hat im 20. Jahrhundert erstmals verwirklicht, was als 
„Totalitarismus“ gekennzeichnet wurde: „the first true enterprise of this kind was established 
not in Russia or Italy or Germany but in the United States, and Woodrow Wilson was the 
twentieth century´s first fascist dictator“ (Goldberg, S. 80) „Um die Welt sicher für die 
Demokratie zu machen, förderte die Wilson-Administration eine Schreckensherrschaft, die 
weitaus schlimmer war als jede in Europa, sei es unter den Alliierten oder innerhalb des 
Deutschen Reiches“ (James Weinstein, The Decline of Socialism in America 1912 - 1925, S. 
327):  
 

„Obwohl wir es nur ungern zugeben, wurde die erste Vorschau auf den totalitären Staat 
im zwanzigsten Jahrhundert von den Vereinigten Staaten in den Jahren 1917-18 
geliefert, nachdem wir uns den Alliierten im Krieg gegen Deutschland angeschlossen 
hatten. Nicht einmal die militärisch-politische Ordnung des Kaisers ... erreichte die 
Gesamtheit des Kriegszustandes, den Amerika in außerordentlich kurzer Zeit hatte, 
nachdem Deutschland der Krieg erklärt worden war. Die unerbittlichen Kräfte der 
Zentralisierung der politischen Macht erreichten buchstäblich jeden bedeutenden 
Bereich des amerikanischen Lebens: Wirtschaft und Regierung in erster Linie, aber 
kaum weniger das Kommunikationssystem, Bildung auf allen Ebenen, Unterhaltung 
und Erholung, sogar und insbesondere Religion, wo die Spektakel von Predigern, die 
Waffen präsentierten, über Nacht alltäglich wurde … Industriearbeitsräte mit der 
absoluten Macht über Löhne und Preise, 175.000 Vierminutenmänner mit dem Befehl, 
zu propagandistischen Zwecken in jede Versammlung einzudringen, Gesetze gegen 
Volksverhetzung, systematische Mobilisierung von Lehrern, Geistlichen, Künstlern, 
Schriftstellern, Schauspielern und dergleichen, Verhaftungen mit hohen Geld- oder 
Freiheitsstrafen im Namen des „Pro-Germanismus“ und vor allem der ansteckende 
Geist eines zentralisierten Kollektivismus, der für ein großes moralisches Ziel kämpft - 
all dies und mehr bot einen Ausblick auf das, was zur düsteren Realität werden würde 
in Rußland, Italien und Deutschland“ (Robert Nisbet, The Making of Modern Society).  

 
Hauptopfer dieser Politik war im übrigen das Deutschamerikanertum, das als politische Größe 
marginalisiert wurde und vor allem der von Deutschstämmigen, insbesondere auch von 
jüdischstämmigen getragene amerikanische Sozialismus der sozialdemokratischen Art.  
 
Beim New Deal von Präsident Roosevelt kommt man nicht umhin, zumindest eine „entfernte 
Verwandtschaft“ zum europäischen faschistischen Sozialismus / National-Sozialismus 
feststellen zu müssen (s. Wolfgang Schivelbusch, Entfernte Verwandte. Faschismus, 
Nationalsozialismus, New Deal 1933-1939, 2005). Diese „Verwandtschaft“ bezieht sich vor 
allem auf die Machttechniken aus Boykottdrohungen und intensiver, auf Volksgemeinschaft 
ausgerichteter staatlicher Propaganda unter Einschluß einer dem „sozialistischen Realismus“ 
verwandten Staatskunst, die Schaffung von Freund-Feind-Schemata, staatlich kontrollierte 
Großprojekte und eine gegen die „Plutokratie“ gerichtete Wirtschaftspolitik, die zum Zwecke 
der Arbeitervollbeschäftigung und auch konzeptionell auf eine Kriegswirtschaft ausgerichtet 
war, die den Krieg zumindest billigend in Kauf nahm, wenn nicht gar bewußt auch anstrebte. 
Bemerkenswert ist, daß die erstrebte Überwindung der Wirtschaftskrise durch weitreichende 
staatliche Maßnahmen tatsächlich erst mit dem realen Eintritt der USA in den 2. Weltkrieg 
verwirklicht werden konnte. Dabei entspricht die Zuordnung des „New Deal“ zum 
„Faschismus“ durchaus eine zeitgenössischen Eigenzuschreibung, indem dieses System von 
Befürwortern als „enlightened fascism“ gekennzeichnet wurde. Oder auch als „Fabian 
Fascism“, was die britische Labour Party, bei der dieser Fabianismus angesiedelt war, zum 



Bindeglied zwischen amerikanischen Progressismus und kontinentalen europäischen 
Sozialismus machte.  
 
Würde es bei der Außenpolitik nur um Ideologie gehen, dann hätten die USA des New Deal 
eigentlich mit NS-Deutschland verbündet sein müssen. Hitler hat - was sicherlich macht- und 
außenpolitisch ziemlich illusionär war und sich kriegspolitisch für ihn sehr nachteilig auswirken 
sollte - diese Koalition mit den Angelsachsen aus ideologisch durchaus plausibel erscheinenden 
Gründen gesucht. Daß die zumindest erwartete wohlwollende Neutralität der angelsächsischen 
Mächte nicht zustande gekommen ist, sondern sich die Angelsachsen stattdessen mit der 
massenmörderischen Sowjetunion verbünden sollten, wogegen offenbar keine westlichen 
Werte sprachen - in der Tat hätte gegen Stalin bei Kriegsbeginn mit größter Berechtigung 
vorgebracht werden können, was die britische Politik zu Recht dem Hitlerregime 
moralpolitisch zum Vorwurf machte -, hat die maßgeblichen NS-Akteure zu bestimmten 
Annahmen und dann Maßnahmen veranlaßt, die in den Kernbereich der Bewältigung führen.  
 
Zusammengefaßt kann festgehalten werden, daß beim National-Sozialismus, zumindest bei 
dessen vom „Führer“ vertretenen maßgeblichen Richtung, von einer „antiwestlichen 
Einstellung“ im Sinne der BRD-Ideologieverwaltung nicht die Rede sein kann. Vielmehr 
glaubte man - und dies mit einiger Berechtigung -, sich auf die angelsächsische Welt als 
Bezugspunkt und Vorbild beziehen zu können, was man dann nur konsequenter umzusetzen 
gedachte. Die „Vorschau auf den Totalitarismus“ blieb in den USA doch nur eine Episode, weil 
letztlich die verfassungsrechtlichen checks and balances der Verfassung aus dem Ende des 18. 
Jahrhunderts doch noch als Schranke wirkten, während es dem deutschen Nationalsozialismus 
im Unterschied zu den amerikanischen Progressiven gelungen ist, die verfassungsrechtlichen 
Schranken gegen den sozialdarwinistisch verstandenen Fortschritt zu überwinden. Zu letzterem 
und dessen zentralen Punkt, der Sterilisationsgesetzgebung zum Zwecke der Schaffung einer 
amerikanischen Master Race sei nur ausgeführt: Als 1913, also noch in der Endblüte des 
deutschen Kaiserreichs, die Darstellung der innovativ-progressiven Sterilisationsgesetzgebung 
in US-Bundesstaaten durch Géza v. Hoffmann,  Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, veröffentlicht wurde, wurde dies in Deutschland weitgehend als Rückfall in 
die Barbarei verurteilt. Eine Nachahmung des einschlägigen Amerikanismus, also die 
Übernahme der entsprechenden Werteordnung, konnte erst erfolgen als die Verfassung des 
Kaiserreichs, die abgesehen von der Staatsform, von allen deutschen Verfassungen 
einschließlich des Grundgesetzes der US-Verfassung strukturell am stärksten ähnlich war, unter 
dem Druck der progressiven USA verfassungswidrig abgeschafft wurde und damit die 
progressiven Kräfte in Deutschland, nämlich Sozialdemokratie und dann der National-
Sozialismus, die Möglichkeit bekamen, ihre eugenischen Überlegungen nach amerikanischem 
Vorbild - es war von „United States of Sterilisation“ die Rede (s. bei Edwin Black, War against 
the Weak. Eugenics and America´s Campaign to Create a Master Race, 2003) - dann 
radikalisierend umzusetzen.     
 
 
Rassismus als Import vom „Westen“ 
 
Die von der amerikanischen Rechtsprechung gebilligte sozialdarwinistische Gesetzgebung des 
progressiven Amerika hängt mehr oder weniger eng mit der Frage des Rassismus zusammen. 
Dieser ist als Vorwurfskategorie ideologie-politisch für die zivilreligiöse BRD-Bewältigung 
von zentraler Bedeutung, weil hierin der ideologische Hauptvorwurf des „Gegenentwurfs“ 



BRD und GG gegen das NS-Regime begründet liegt. Das NS-Regime hat bekanntlich die sog. 
Nürnberger Gesetze erlassen, insbesondere das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und 
der deutschen Ehre“ (s. Anlage), das Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen 
deutschen oder artverwandten Blutes und entsprechenden außerehelichen Verkehr strafbewehrt 
verbot und durchgeführte Eheschließungen für nichtig erklärte. Für die bundesdeutsche 
Bewältigung ist dies deshalb von entscheidender ideologischer Bedeutung, weil diese 
Gesetzgebung als Beginn des Holocaust ausgegeben, zumindest als solcher insinuiert wird, von 
dem dann alle Deutschen gewußt und diesen dann natürlich auch irgendwie gebilligt hätten, 
war ihnen doch das „Nürnberger Recht“ bekannt. Nun: Dieses Recht, das von einer bestimmten 
Richtung des Judentums in der Tendenz durchaus akzeptiert wurde (da sie im Interesse des 
Erhalts des Judentums gegen Mischehen waren), galt jedoch seinerzeit als „Endlösung der 
Judenfrage“ und hatte deshalb zur Rückwanderung zahlreicher zwischenzeitlich emigrierter 
Juden geführt: „Schon 1935 zählte das Berliner Polizeiinstitut 10 000 Rückkehrer, meist 
unpolitische Emigranten jüdischer Herkunft, die der zeitweilige Stillstand der Judenverfolgung 
im Reich herbeigelockt hatte“ (Heinz Höhne, ´Gebt mir vier Jahre Zeit´. Hitler und die Anfänge 
des Dritten Reichs, S. 313); sie gingen offensichtlich nicht davon aus, daß die „Nürnberger 
Gesetze“ ihre Vernichtung bedeuten würden, weil sie die Rückkehr sicherlich nicht getan 
hätten, wenn die BRD-Ideologiepolitik richtig liegen würde. Aber dies nur nebenbei!  
 
Vorliegend interessiert: Liegt mit diesen Nürnberger Gesetzen eine Abkehr vom „Westen“ vor? 
Was den Rassismus als solchen anbelangt, ist zu sagen: „Während der Rassismus im 
technischen Sinne eher eine französische und britische als eine deutsche Erfindung war, hatte 
er keine Schwierigkeiten, auf deutschem Boden zu keimen, sobald seine intellektuellen Samen 
aus Frankreich importiert wurden …” so eine amerikanische Äußerung (s. Alan Davis, Infected 
Christianity. A Study of Modern Racism, S. 31), die belegt, daß man sich da in Deutschland zu 
sehr an den Westen angelehnt haben könnte. Frankreich ist als Zwischenglied aus einem 
bestimmten Punkt, auf den noch einzugehen ist, durchaus von Bedeutung, jedoch sind die 
Angelsachsen als die wirklichen Rassisten einzustufen, so daß Rassismus für Deutschland dann 
doch so etwas wie eine Übernahme der westlichen Wertordnung dargestellt hat. Diese 
Übernahme erfolgte juristisch dann durch die Nürnberger Gesetze (so James Q. Whitman, 
Hitler´s American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law, 2017, S. 4 f.) 
Und wie konnte deshalb das diesbezügliche „Nürnberger Recht“ gerechtfertigt werden? Diese 
Frage wird durch den Titel einer 1936 erschienenen juristischen Dissertation von Heinrich 
Krieger beantwortet, nämlich: Das Rassenrecht in den Vereinigten Staaten.  

Das 361 Seiten umfassende Buch von Heinrich Krieger belegt nämlich, daß die Durchsetzung 
eines „Rassenrechts“ und damit die Institutionalisierung des Rassismus im Deutschland der 
NS-Zeit ohne die zeitgenössischen USA als inspirierendes Vorbild und Bezugsfall, den man 
glaubte zur Rechtfertigung der NS-Rassenpolitik anführen zu können (s. S. 9), kaum denkbar 
erscheint. Durchaus plausibel stellt Krieger in der Einleitung seines wissenschaftlichen 
Ansprüchen voll genügenden Werkes für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg nämlich fest, daß 
„vom echten Rassenrecht“ überhaupt nur in den Vereinigten Staaten von Amerika und im 
Deutschen Reich die Rede sein könne und schon in weit schwächeren Ansätzen auch in der 
damaligen Südafrikanischen Union (s. S. 10).  

Mit diesem amerikanischen „Rassenrecht“ ist das Segregationsrecht gemeint (s. dazu auch die 
Anlage), das populär als „Jim Crow-Laws“ gekennzeichnet wurde. Dieses zielte vor allem 
darauf ab, die mit dem Bürgerkrieg abgeschaffte Negerversklavung durch Formen einer mit 
den Mitteln des Polizeirechts abgestützten Schuldknechtschaft, also einer Art Leibeigenschaft 



(peonage) zu ersetzen (eingehender dargestellt bei Pete Daniel, The Shadow of Slavery. 
Peonage in the South 1901-1969, 1972), und hat dabei eine soziale Deklassierung der 
Negerbevölkerung in der Berufsausübung bewirkt, die mit der Doktrin „equal but separate“ 
demokratiekompatibel gemacht werden sollte. Insgesamt kann berechtigter Weise dabei von 
einem racial Imperative in American Law gesprochen werden (so Derrick A. Bell in: Robert 
Haws (hgg.), The Age of Segregation: Race Relations in the South, 1890-1945, 1978, S. 3 ff.). 
Dies hat sich sichtbar neben zahlreichen Segregationsanordnungen etwa bei der 
Toilettenbenutzung oder Nutzung von Bussen mit Aufschriften wie „for Whites only“ bzw. „for 
Blacks only“ oder „for colored people“ in rassisch getrennten Schulen und sonstigen 
Gebäulichkeiten zum Ausdruck gebracht.  
 
Vorliegend sind die eherechtlichen Vorschriften hervorzuheben, die als unmittelbares Vorbild 
für das genannte NS-Gesetz angeführt werden können. Derartige Gesetze, die nicht vom 
Gesamtstaat USA, sondern von Einzelstaaten erlassen wurden, galten weit über die ehemaligen 
sog. Sklavenstaaten des freien Amerikas hinausgehend in mindestens 35 Staaten bis fast Ende 
der 1960er Jahre, als sie dann - rechtstheoretisch gesehen in einer durchaus problematischen 
Weise - für verfassungswidrig erklärt wurden: Maßgebend durch die Entscheidung Loving v. 
Virginia im Jahr 1966. Derartige Gesetze sind schon auf die Anfangszeiten der amerikanischen 
Werteordnung im 17. Jahrhundert zurückzuführen. Von zentraler Bedeutung für die Zeit der 
Segregation nach Beendigung des sog. amerikanischen Bürgerkriegs und der Beendigung der 
Militärdiktaturen des Nordens über die besiegten Südstaaten mit weitgehender Entrechtung der 
politischen Führungsschicht des Südens (einschließlich Aberkennung des Wahlrechts) stellte 
sich der Gesetzesvorschlag von Thomas Jefferson aus dem Jahr 1786 für den Staat Virginia 
heraus, welcher gelautet hat:  
 

A marriage between a person of free condition and a slave, or between a white person 
and a negro, or between a white person and a mulatto shall be null. 

  
Die Segregationsgesetzes waren etwas unterschiedlich (s. dazu auch die Anlage nach dem 
Text), da sich einige nur auf „negros“ bezogen, andere auch gegen Indianer (American Indians) 
und unterschiedlich beschriebene Asiaten oder generell gegen „colored people“ gerichtet 
waren.  
 
Das einschlägige Gesetz von Kalifornien hat wie folgt gelautet: 
 

All marriages of white persons with negroes, Mongolians, member of the Malay race, 
or mulattoes are illegal and void. 

 
Das Gesetz von Virginia hatte folgende Fassung: 
 

All marriages between a white person and a colored person shall be absolutely void 
without any decree of divorce or other legal process. 

 
Derartige zentrale Vorschriften wurden durch Strafvorschriften ergänzt, wofür eine 
Freiheitsstrafe zwischen einem und fünf Jahre üblich war und es waren formale Vorschriften 
zur Antragstellung auf Eheschließung erforderlich und auch Umgehungsverbote waren zu 
regeln. Schwierigkeiten bereitete angesichts der doch stattgefundenen Rassenmischung die 
Definition etwa einer „white“ oder „caucasian“ person. So wurden Personen, die nur 1/16 von 
nicht-weißem Blut hatten, dann doch als Weiße definiert.   
 



Das, was als „Rassenrecht“ zusammengefaßt werden kann, umfaßte noch zahlreiche weitere 
diskriminierende Regelungen, die für den NS-Staat Vorbild sein konnten, wie etwa der 
Ausschluß der Zeugenstellung von Farbigen in Prozessen gegen Weiße. So lautete die 
einschlägige Vorschrift in Kalifornien:  
 

No black, or mulatto person, or Indian, shall be permitted to give evidence in any action 
to which a white person is a party. 

 
Eine derartige Gesetzgebung konnte vor allem in den Südstaaten der USA mit einem starken 
Anteil einer afrikanischstämmigen Bevölkerung, der die Verfassungsänderungen der 
Nachbürgerkriegszeit das Wahlrecht verschafft hatte, nur durchgesetzt werden, indem dort bei 
völligem Rückzug der bei weißen Amerikanern wegen der im Süden der Nachbürgerkriegszeit 
errichteten Militärdiktaturen völlig diskreditieren Republican Party faktische 
Einparteiensysteme der Democratic Party errichtet wurde, was man mit „Solid South“ auf den 
Begriff gebracht hat (s. S. 293 ff. bei Krieger zum „Einparteiensystem und die Vorwahlen in 
den Südstaaten“). Diese faktischen Einparteiensysteme wurden vor allem durch die 
Monopolisierung des obligatorischen Vorwahlsystems erreicht, in denen Afroamerikaner 
satzungsmäßig ausgeschlossen waren. In Verbindung mit Vorschriften der Wahlregistrierung 
wurde dann bewirkt, daß etwa 1940 lediglich 5 % der Afroamerikaner im Süden der USA als 
Wähler registriert waren, d.h. daß für die Negerbevölkerung in den Südstaaten der USA 
Wahlrecht und vergleichbare Bürgerrechte weitgehend wirkungslos blieben (s. S. 274). Krieger 
hat dieses System zu Recht - und dies zeigt sein Selbstverständnis als Jurist - als von ihm 
abgelehnte Umgehung des Verfassungsrechts angesehen (s. S. 306), wenn zur Rechtfertigung 
dieser aus seiner NS-Sicht gebotenen rassischen Diskriminierung die politische Partei als 
„private Organisation“ eingestuft wurde (S. 304), auf die deshalb die verfassungsrechtlichen 
Gewährleistungen, die nur im Verhältnis Staat-Bürger gelten, im Verhältnis Partei-Mitglied / 
Wähler keine Anwendung finden würden. Für Krieger konnte die juristisch korrekte Lösung 
nur sein, daß sich die USA bei Anerkennung des öffentlich-rechtlichen Charakters der 
politischen Partei(en) zur verfassungsrechtlichen Rassenpolitik auf Bundesebene durchringen 
würden (s. S. 315 ff.). Dabei hatte Krieger sicherlich eine ähnliche Lösung vor Augen, wie sie 
in Deutschland der NS-Zeit mit dem Reichsbürgergesetz (RGBl. 1935 I S. 1146), dem zweiten 
Gesetz des „Nürnberger Rechts“ (eigentlich dem ersten, s. dazu Anlage) aufgrund der 
Unterscheidung von staatsrechtlich definierter Staatsangehörigkeit und rassenrechtlich 
definierter Reichsbürgerschaft vorgenommen wurde, wobei nur die letztere, von der Juden 
ausgeschlossen waren, die politischen Rechte vermittelt hat.  
 
 
Demokratie als Rassismusverwirklichung 
 
Man kann die entsprechende Darlegung und Bewertung von Krieger als Beleg dafür nehmen, 
daß es der NS-Staat juristisch besser machen wollte als der zum Vorbild genommene 
amerikanische Bezugsfall, also man wollte das, was man in BRD-Terminologie als westliche 
Werteordnung verstand, nur konsequenter umsetzen. Dieser Einschätzung kann nicht 
überzeugend mit dem Argument entgegengetreten werden, daß da doch etwas mißverstanden 
worden sei, nämlich daß in den USA democracy gegeben war, während in Deutschland der NS 
sich als Diktatur verwirklicht hat. Wie schon dargelegt, hat sich gerade in den USA unter dem 
Schlagwort, die Welt für die Demokratie sicherer zu machen, das Vorspiel des Totalitarismus 
des 20. Jahrhunderts abgespielt, so daß sich auch insoweit die Vorstellung ergeben konnte, mit 



einer Volksdiktatur, einer demokratisch begründeten Diktatur, das zu verwirklichen, was in den 
USA der Progressismus eigentlich realisieren wollte, aber aufgrund eines als vor-neuzeitlich 
verstandenen Verfassungssystems, das in Deutschland überwunden werden konnte, dann doch 
nicht bleibend zu erreichen war. Auch konnte der „Solid South“ mit seinen faktischen 
Einparteien-Systemen, wo sich die Democratic Party den Ku-Klux-Klan gelegentlich als ihre 
SA vorhielt, doch die Vorstellung vermitteln, daß eine Einpartei-Herrschaft den Volkswillen 
der Demokratie vielleicht besser und entschlossener zum Ausdruck bringt und dies 
rassentheoretisch die wahre Demokratie ergibt: „democracy“ wurde nämlich im 
angelsächsischen Bereich seit Beginn der Aufklärung in einer zentralen Weise rassistisch 
begründet (s. dazu: Reginald Horseman, Origins of Racial Anglo-Saxonism in Great-Britain 
before 1850, in: Journal of the History of Ideas, 1976, S. 387). Nach dem einflußreichen 
englischen Republikaner Robert Knox (1798-1862) hätten die „Saxons“ („Teutonics“, 
„Nordics“) eine angeborene rassische Veranlagung für wirkliche Demokratie, sie stellten „the 
only democrats on earth“ dar und repräsentierten deshalb die höchste Variante der 
Menschengattung. In dieser Tradition stehend hat der führenden amerikanischen liberalen 
Verfassungsjurist John W. Burgess 1890 in seinem maßgeblichen Werk der nordischen Rasse 
im Interesse des Fortschritts den Erwerb der Weltherrschaft zugeschrieben: Die „mission of 
conducting the political organization of the world“ sei so eindeutig die Aufgabe der 
„Germanen“, daß „the Teutonic nations can never regard the exercise of political power as a 
right of man“, sondern eben eines der demokratisch veranlagten „Teutonen“.  
 
Mit der Einführung der von den US-Verfassungsvätern nicht gewollten Demokratie, also des 
gleichen Wahlrechts für weiße Männer zur Zeit des Indianerkriegers und Rassisten, Präsident 
Andrew Jackson, war demokratie-ideologisch konsequent gleichzeitig eine politische 
Degradierung der freien Negerbevölkerung in den USA verbunden: “The political coming of 
age of the common white man signified the political degradation of the black man” (s. Ronald 
T. Takaki, Iron Cages. Race and Culture in Nineteenth-Century America, 1979, S. 111 ff.). So 
wurde etwa im Antisklavenstaat Illinois den freien Negern der Status einer untergeordneten 
Klasse eingeräumt, die keine politischen Rechte ausüben dürfte; weitere Einwanderung von 
Negern aus anderen Staaten der USA wurde verboten (s. auch bei Krieger auf S. 27). Gerade 
einige der Hauptvertreter der „Abolitionists“, also der Gegner der Sklaverei, waren extreme 
Rassisten. Dazu gehörte schon der Verfasser der mit Gleichheitsparolen versehenen 
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und spätere US-Präsident Thomas Jefferson, der als 
relativ brutaler Sklaveneigentümer gegen die Sklaverei, vor allem aber gegen Neger war (s. bei 
Krieger S. 29 f.) Diese Abolitionisten wollten die Negerbevölkerung, die aufgrund der 
Institution der Sklaverei, in der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Tat aufgrund der europäischen 
Rechtsentwicklung eine anachronistische, wenngleich jedoch weiterhin profitable Einrichtung, 
im Anwachsen begriffen war, aus den USA nach Afrika oder in die Karibik abschieben, wie 
dies auf mehr freiwilliger Basis durch die Gründung des Staates Liberia bereits in Angriff 
genommen wurde. Dieses Vorhaben hatte naturgemäß zur Voraussetzung, daß die 
Eigentumsrechte an diesem „Menschenmaterial“ aufgehoben würden, also letztlich auch aus 
rassistischen Gründen die Sklaverei abgeschafft würde. Das Schlagwort in den USA vor dem 
Bürgerkrieg von free soil bedeutete eben nicht nur „sklavenfreier Boden“, sondern vor allem 
„negerfreier Boden“. „The conclusion is clear: the typical American was opposed to slavery 
but equally opposed to including black persons as part of the people of the United States“ (so 
die Zusammenfassung der unterschiedlichen Äußerungen in der Zeit von der Gründungsphase 
der USA bis zum Sezessionskrieg von Walter Berns, Taking the Constitution seriously, 1987, 
S. 56).  
 
Dies erklärt, weshalb es nach dem Bürgerkrieg dann zum skizzierten Segregationsrecht 
kommen mußte, dessen ideologische Begründung in Deutschland durch einen Bestseller der 



damaligen Zeit bekannt gemacht worden war, nämlich durch das 1923 in München erstmals in 
Übersetzung erschienene Buch von Madison Grant, The Passing of the Great Race. Die 
Segregationsgesetzgebung wurde darin als Versuch hingestellt, das zu verhindern, was das 
indische Kastensystem offensichtlich nicht erreicht habe, nämlich den Zivilisationsniedergang 
der arischen Rasse durch Rassenmischung. Da die Unterscheidungsmerkmale, die höhere 
Rassen kennzeichneten, relativ jungen Datums wären, seien sie höchst instabil und würden 
daher leicht verschwinden, wenn eine Vermischung mit durchschnittlichen oder primitiven 
Charakteren stattfände. „The cross between a white man and a Negro is a Negro and a cross 
between any of the three European races and a Jew is a Jew.” Das von der NS-Literatur  häufig 
angeführte Buch steht im Zusammenhang mit Bestrebungen in den zeitgenössischen USA, zum 
Zwecke des Erhalts der amerikanischen Demokratie und des Fortschritts bei Fortführung des 
auf „weiße Ausländer“ beschränkten Einbürgerungsanspruchs,  
 

s. dazu den bekannten Fall Takao Ozawa v. United States, 260 U.S. 178 (1922), Richter 
George Sutherland, der für ein einstimmig ergangenes Urteil schrieb, bestätigte die 
Rechtsprechung der unteren Instanzen, indem er feststellte, daß „die Worte 'weiße 
Person' nur eine Person bezeichnen, die der allgemein bekannten kaukasischen Rasse 
angehört“. Die Gerichte erklärten, daß die Japaner nicht als „freie weiße Personen“ im 
Sinne des Gesetzes betrachtet wurden. Richter Sutherland schrieb, daß die 
Schlußfolgerung der unteren Gerichte, wonach die Japaner keine „freien Weißen“ im 
Sinne des Einbürgerungsgesetzes seien, „durch die Übereinstimmung der Gerichte und 
der Exekutive sowie durch die Zustimmung des Gesetzgebers so gefestigt worden ist, 
daß wir uns zu diesem späten Zeitpunkt nicht in der Lage fühlen sollten, diese 
Schlußfolgerung in Frage zu stellen, wenn nicht Gründe vorliegen, die weitaus 
stichhaltiger sind als die hier angeführten.“ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozawa_v._United_States  

 
nur noch die Einwanderung von Angehörigen der nordischen Rassen zuzulassen. Nach Grant 
hätte nämlich die mexikanische Mischbevölkerung ihre Unfähigkeit zum Selbstregieren 
dargetan, womit auch bewiesen wäre, daß „Demokratie fortschrittsfeindlich ist, wenn zwei 
Rassen von ungleichem Wert Seite an Seite leben.“  Für Hitler stellten denn auch die 
Bekundungen aus den USA der damaligen Zeit eine Ermutigung dar, „eine bewußte 
Rassenpolitik“ zu betreiben, um nicht „das Gesetz des Handelns an Amerika zu verlieren.“   
  
 
Der große Unterschied: (sozialistische) Antisemitismus 
 
Der entscheidende Unterschied zwischen dem amerikanischen Segregationsrecht und seiner 
NS-Rezeption durch die „Nürnberger Gesetze“ besteht erkennbar in der antisemitischen 
Ausrichtung von letzterem. Die amerikanische Gesetzgebung hatte sich aus Gründen des 
amerikanischen Selbstverständnisses, sich mit einer gewissen Selbstjudäisierung, die dem 
radikalen Sektenprotestantismus eigen war, den Status eines auserwählten Volkes zu 
verschaffen, nie gegen Juden gerichtet und es stellte das zentrale Fehlverständnis des NS dar, 
dies nicht begreifen zu wollen: bei Krieger wird dieses Problem NS-konform, also 
opportunistisch völlig ausgeblendet, ansonsten hat man sich unter Bezugnahme auf privaten 
Antisemitismus in den USA (wie er bei Grant durchaus durchschimmerte), den es sicherlich 
gab und rechtlich vielleicht zumindest implizit im Einwanderungsrecht zum Ausdruck gebracht 
hat, eingeredet, daß die Amerikaner halt noch nicht so weit wären wie die progressiveren NS-
Deutschen. Dieser NS-Antisemitismus, den das offizielle amerikanische Selbstverständnis 
nicht dulden konnte, hat etwa auch die starke und einflußreiche eugenische Bewegung der USA, 
die voller Interesse mit sehr positiver Haltung die Gesetzgebung und Umsetzung der 



entsprechenden NS-Politik begleitet hat, die wiederum am amerikanischen Vorbild ausgerichtet 
war, zur Distanzierung gezwungen; die US-Eugeniker, die sich eigentlich nicht von den 
Deutschen in der Frage der Eugenik übertreffen lassen wollten - „The Germans are beating us 
at our own game“, war der Ausruf eines Eugenik-Aktivisten in Virginia - hätten sich sonst 
inneramerikanisch nicht mehr sehen lassen können (s. dazu detailliert: Stefan Kühl, The Nazi 
Connection. Eugenics, American Racism and German National Socialism, 1994).   
 
Die sog. Reichskristallnacht führte schließlich zur entschiedenen Feindstellung der USA gegen 
NS-Deutschland und da konnten auch die offiziell festgestellten 5 053 rassistischen 
Lynchmorde  überwiegend an Negern,  die sich in den USA zwischen 1882 und 1935 mit 
Höhepunkt um die Jahrhundertwende zugetragen haben und großteils behördlich gedeckt 
wurden (s. bei Krieger auf S. 273 f., 311 f. und 345), was eine jährliche Opferquote von 
durchschnittlich 96 Personen ergibt, natürlich keine Entschuldigung darstellen. Und dies selbst 
dann, wenn selbst die „Reichskristallnacht“ sich als Nachahmung der amerikanischen 
Lynchjustiz verstehen ließe wie sie möglicherweise konzipiert war. Zu dieser besonderen US-
Justiz war schon 1905 festgestellt worden:  
 

„Es wird gesagt, daß Lynchen das „nationale Verbrechen“ unseres Landes ist. Wir geben 
das nicht gerne zu, und es mag unpatriotisch erscheinen, dies zu tun, aber das ändert 
nichts an der Tatsache, daß das Lynchen eine Form der Kriminalität ist, die eine 
Besonderheit der Vereinigten Staaten darstellt. Die Praxis, daß Mobs Personen 
ergreifen, die eines Verbrechens verdächtigt werden… und sie ohne Gerichtsverfahren 
exekutieren, ohne dafür eine Bestrafung befürchten zu müssen, findet sich in keinem 
anderen hoch zivilisierten Land. Krawalle und tödliche Mobgewalt gibt es auch in 
anderen Ländern, aber nirgendwo kommt das, was man Volksjustiz nennen könnte, so 
häufig vor wie in den Vereinigten Staaten (so James Cutler, „Lynch-Law“: An 
Investigation into the History of Lynching in the United States, S. 1; hier zitiert von 
Manfred Berg, Lynchjustiz in den USA, 2014, der sehr bemüht ist, diesbezüglich einen 
Zusammenhang zwischen Amerikanismus und NS auszuschließen).  

 
Aber auch diese „Lynch-Justiz“ hat sich in der amerikanischen Werteordnung eben nie 
spezifisch gegen Juden gerichtet. Also könnte man BRD-ideologisch schlußfolgern: Doch keine 
radikalisierte Rezeption der westlichen Werteordnung durch den NS, nicht wahr?  
 
Nun, der Unterschied zwischen US-Recht und dem NS-Recht in Bezug auf die Rassenfrage ist 
mit Sozialismus zu erklären, eine mit dem amerikanischen Progressismus sicherlich verwandte 
Einstellung, aber mit dem zentralen Unterschied gerade in Bezug auf die „Judenfrage“. Der 
sozialistische Antisemitismus stellt in der Tat keinen Import aus dem angelsächsischen 
Wertebereich dar, sondern ist maßgebend ein Import aus Frankreich, kommt also demnach doch 
aus einem Gebiet, das neben den angelsächsischen Rassendemokraten zentral für den „Westen“ 
als normatives Vorbild steht. Dieser sozialistische Antisemitismus ist wie folgt 
zusammengefaßt worden:   
 

„Manche Sozialisten befürworteten besondere antijüdischen Maßnahmen, angefangen 
von einem wirtschaftlichen Numerus clausus (Fourier) bis zu Entziehung der 
Staatsbürgerschaft (Picard). Andere waren für die Ausweisung aller Juden (Alhaiza), 
rechtfertigten Pogrome (Duchêne) oder riefen nach totaler Vernichtung (Dühring). 
Wieder andere sahen im Juden den ewigen Ausbeuter der Nichtjuden (Toussenel) und 
in der jüdischen Rasse den unversöhnlichen Feind der arischen (Tridon, Regnard) und 
ließen keinen Zweifel daran bestehen, daß sie antijüdische Maßnahmen wünschten, 
ohne sie aber ausdrücklich zu formulieren“ (Edmund Silberner, Sozialisten zur 



Judenfrage - ein Beitrag zur Geschichte des Sozialismus vom Anfang des 19. 
Jahrhunderts bis 1914, 1962, S. 290).  

    
Allerdings kann gerade in diesem Punkt die Tatsache nicht verschwiegen werden, daß es sich 
hierbei auch um ein deutsches Eigenprodukt handelt - Deutschland war nun einmal lange Zeit, 
d.h. bis zum Dreißigjährigen Krieg, der eigentliche „Westen“ bzw. dessen Zentrum -  weil der 
traditionelle Antisemitismus der Unterschichten wie er etwa mit dem Fettmilch-Aufstand in der 
Freien Reichsstadt Frankfurt von 1614 belegt werden kann, als zentraler Vorläufer des 
modernen Sozialismus auszumachen ist. Dies mußte zumindest implizit noch der SPD-
Vorsitzende August Bebel einräumen, als er erklärte, daß der Antisemitismus der Sozialismus 
der dummen Kerle sei, zwar der dummen Kerle, aber immerhin Sozialismus.   
 
Die antisemitische Argumentation der französischen Frühsozialisten und - nachdem der 
Mainstream innerhalb der sozialistischen Bewegung mit der zwischenzeitlich etablierten SPD 
als Zentrum des kontinental-europäischen Sozialismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum 
Anti-Antisemitismus überging - des (beginnenden) National-Sozialismus entsprach im 
Wesentlichen der von Marx formulierten Identifizierung des sozialistisch zu überwindenden 
Kapitalismus mit dem Judentum oder zumindest mit dessen „Geist“. Dieses Verständnis 
verband sich mit der Vorstellung der totalitären Demokratie, die in der Französischen 
Revolution als Demokratievariante hervortrat und auf die letztlich der Sozialismus als 
Ideenströmung überhaupt zurückgeführt werden kann, mit Auswirkungen auf den 
Nationalsozialismus: Danach ist im Kapitalismus keine wirkliche Demokratie möglich, weil 
der Volkswille durch Institutionen verfälscht würde, die das „Kapital“ bzw. das „Geld“ und 
damit „der Jude“ beherrsche oder zumindest manipuliere. Genau deshalb hatte sich der 
französische Frühsozialismus durch seinen Antisemitismus ausgezeichnet: Während die ersten 
Sozialisten, zu denen noch Adolphe Alhaiza und Pierre Leroux zu zählen wären, wohl noch 
nicht als Rassen-Antisemiten angesehen werden können - Fouriers Schüler schon 
ausgenommen - machte sich in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts unter den 
französischen Sozialisten ein ausgesprochener Rassenantisemitismus bemerkbar, „zuerst bei 
den Blanquisten, insbesondere Gustave Tridon und Albert Regnard, später teilweise unterstützt 
von Benoit Malon, Chefredakteur der Revue Socialiste, die häufig antisemitische Beiträge 
druckte“ (so Silberner, S. 286 f.).  
 
Die generell dem Sozialismus zugrunde liegende Argumentationsweise, wonach der 
Kapitalismus dem Volkswillen entgegenstünde, führte bei Annahme, daß zumindest das 
„Finanzkapital“ oder „das Geld“ als „jüdisch“ gekennzeichnet werden müsse, zur 
Schlußfolgerung, daß „die Rothschilds“ oder überhaupt „die Juden“ die eigentlichen Herrscher 
Frankreichs seien. Diese Erklärung findet sich bei Alphonse Toussenel (1803-1885) in seinem 
einflußreichen Buch Les juifs, rois de l´époque (1845). Danach beherrschen die Juden die Welt, 
indem sie das Finanzkapital kontrollieren. Auch der bei den Sozialisten in Frankreich 
ideologisch maßgebliche Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) sah in den Juden und im 
Finanzkapital den verhaßten Feind. „Wenn er öffentlich auftrat, war Proudhon vorsichtig. 
Privat nannte er die Juden die Feinde der menschlichen Rasse, denen man keinerlei Arbeit 
geben, die man aus Frankreich ausweisen und deren Synagogen man schließen sollte“ (so 
Silberner).  
 
Damit war die gesetzliche Entrechtung der Juden in Deutschland durch maßgebliche Sozialisten 
Frankreichs des 19. Jahrhunderts vorformuliert und wurde dabei mit den 
werteordnungsgerechten Parolen von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ durchaus als 
vereinbar angesehen, d.h. die Rechtfertigung derartiger antisemitischer Maßnahmen ist 
ideologisch demokratietheoretisch, also wertekonform erfolgt: Dabei ist allerdings mit 



„Demokratie“ die „totalitarian democracy“ gemeint, die nach Talmon zusammen mit der 
Variante, die nunmehr unter „liberaler Demokratie des Westens“ firmiert, aus der glorreichen 
Französischen Revolution hervorgegangen ist. Die Herrschaftsform des deutschen 
Nationalsozialismus kann man, vielleicht mit einigen Vorbehalten, dieser Demokratieform 
zurechnen: wobei das Verhältnis der beiden grundlegenden Demokratieformen 
erklärungsbedürftig bleibt, insbesondere hinsichtlich bestimmter möglicher Zwischenformen 
wie „wehrhafte Demokratie“. Wie das Bündnis des „liberalen Westens“ mit der Sowjetunion 
zeigt, konnte zwischen der freiheitlichen Demokratie und der totalitären Variante durchaus eine 
Verständigung erzielt werden, wobei man Stalin - weil er wohl doch eher als Hitler als 
„Demokrat“ angesehen wurde - wie selbstverständlich zugestand, was man bei Hitler 
bedingungslos moralpolitisch verdammte. Ideologie-politisch ist im übrigen die geographische 
Beschreibung Ost-West-Konflikt ohnehin irreführend, weil die Sowjetunion keine 
„orientalische Despotie“ dargestellt hat, sondern die neue Herrschaftsform einer „okzidentalen 
Despotie“ (so zu Recht Ernst Vollrath, Die okzidentale Despotie, in: Der Staat, 1982, S. 321 
ff.). Ideologisch handelt es sich daher eher um einen innerwestlichen Konflikt, was dann auch 
beim Konflikt von NS-Deutschland mit den sog. Westmächten und dem mit diesem 
verbündeten Sowjetregime so gesehen werden müßte.  
 
 
Zusammenhang von Völkermord und Rassengesetzgebung? 
 
In einer Darlegung der Bundeszentrale für Politische Bildung, einer Institution von Bedeutung 
für die bundesdeutsche Ideologieverwaltung, findet sich folgende Aussage: „Am 15. September 
1935 wurden die „Nürnberger Gesetze“ erlassen. Als Resultat der NS-Rassenideologie waren 
sie eine Vorstufe des Holocaust.“ Dies wirft die Frage auf, ob dann die Segregationsgesetzung 
in den USA, als zumindest Inspirationsquelle für diese „Nürnberger Gesetze“, dann nicht 
ähnliche Konsequenzen hätte zeitigen müssen, sollte die „politische Bildung“ richtig liegen. 
Als Beleg zugunsten der politischen Bildung kann in der Tat etwas angeführt werden, nämlich 
die rassistische Rhetorik und auch Kriegsführung der USA gegen Japan, die bekanntlich zu den 
Massenmorden von Hiroshima und Nagasaki führten, die allerdings nicht wirklich so eingestuft 
werden dürfen, weil dies „antiwestlich“ und damit demokratiefeindlich wäre und sich auch 
große Relativierungsgefahr auftun könnte, welche die bundesdeutsche Verfassungsordnung bei 
ideologie-politischer Betrachtung (die etwas mit Rechtsstaat zu tun hat?) zutiefst erschüttern 
könnte.  
 
Japan hatte sich gegen die US-Rassengesetzgebung gewandt, soweit dabei auch Japaner 
betroffen sein konnten. Dies hatte im Übrigen auch Auswirkungen auf das NS-Recht: Die 
„Nürnberger Gesetze“ zielten deshalb ausschließlich auf Juden ab, weil Japan dagegen 
protestiert hatte, daß in dem vorausgegangenen „Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ (RGBl. 1933 I S. 175) die „Nichtarier“ diskriminiert wurden: Nach § 3 
Abs. 1 (s. Anlage) waren danach Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, in den 
Ruhestand zu versetzen. Wären die Nürnberger Gesetze in dieser Weise formuliert worden, 
wäre das außenpolitische Bündnis mit - dem „nicht-arischen“! - Japan gescheitert: „The 
Nuremberg Laws resolving as they did” - mit Beschränkung auf „Juden“ statt auf „Nichtarier“ 
- „a contentious issue between Germany and Japan, came just in time to allow negotiations for 
the crucial Anti-Comintern Pact to proceed“ (so John P. Fox, Germany and the Far Eastern 
Crises 1931-1938. A Study in Diplomacy and Ideology, 1982, S. 93).   
 
Bei der amerikanischen Kriegsführung gegen Japan (s. dazu: John W. Dower, War without 
Mercy. Race & Power in the Pacific War, 1986) wurde dann in der Tat die in der Tradition der 
Indianerkriege stehende rassistische Vernichtungsrhetorik aufgegriffen, wobei es gegen Japan 



nach einer Erklärung des britischen Außenministers Eden von 1938 gelten würde, „(to) 
effectively assert white race authority in the Far East.“ Neben der Internierung der japanisch-
stämmigen Bevölkerung der USA in sog. „relocation camps“ durch Executive Order 9066 vom 
19.02.1942, deren Insassen zu mehr als die Hälfte US-Bürger waren und dabei 
Arisierungsmaßnahmen unterlagen (wie man dies zeitgenössisch in NS-Deutschland 
formulierte) ist etwa zu erwähnen, daß der Sohn und Vertraute des amerikanischen Präsidenten, 
Elliot Roosevelt, den Bombenkrieg gegen Japan solange fortgesetzt wissen wollte, bis „nahezu 
die Hälfe der japanischen Zivilbevölkerung, also 50 Mio.?, vernichtet wäre, womit deutlich 
wird, daß der Vorsitzende der War Manpower Commission, Paul V. McNutt, der als seine 
„persönliche Meinung“ zum Ausdruck gebracht hatte, daß die Japaner insgesamt ausgerottet 
werden müßten, durchaus wenn nicht amerikanische Regierungspolitik, dann doch zumindest 
das „universal exterminationist anti-Japanese feeling here“ reflektierte - wie im Wochenbericht 
des britischen Botschafters über die Stimmung in Washington zum Ausdruck kam. Das 
rassistische Moment trat deutlich beim Vertreter der US-Marine im für Japan zuständigen 
Regierungsausschuß hervor, wenn er sich dafür aussprach, die Japaner als Rasse nahezu zu 
eliminieren; denn es stünde die weiße Zivilisation, also democracy auf dem Spiel. Auch hat die 
einflußreiche Hearst-Presse den Krieg gegen Japan als „a racial war of greatest significance“ 
begriffen. Die amerikanische Ausrottungsmentalität wurde in vollendeter angelsächsischer 
Bigotterie im amtlichen Blatt United States News dergestalt rationalisiert, wonach es nicht um 
die Frage ginge, ob die Japaner ausgerottet werden müßten, sondern „whether in order to win 
unconditional surrender the Allies will have to kill Japan´s millions, also 100 Mio.?, to the last 
man“; d. h. die Japaner sind selber schuld, wenn man sie ausrotten „muß“. US-Präsident 
Roosevelt, der sich über den antisemitischen Rassismus Hitlers äußerst empört zeigte, war 
durchaus, in der demokratischen Tradition des amerikanischen Progressismus stehend, 
Rassentheorien zugänglich und beschäftigte sich daher, ermutigt vom Direktor des Abteilung 
für naturwissenschaftliche Anthropologie des Smithonian Instituts mit Kreuzungsideen 
(genetic crossbreeding), da er die Ruchlosigkeit (nefariousness) der Japaner von 
Schädelmustern ableitete, die gegenüber denen der kaukasischen Rasse um ca. 2000 Jahre 
unterentwickelt wären.  
 
 
Hitlers prowestlicher Rassismus  
 
Um auf den VS-Vorwurf einer antiwestlichen Einstellung oder des Antiamerikanismus als 
irgendwie „nazistisch“ zurückzukommen: Die vorstehende Darlegung sollte klargemacht 
haben, daß der historische NS auf einer ideologischen Ebene nicht in dieser Weise motiviert 
war. Das Amerika-Verständnis von Hitler ist sicherlich einseitig gewesen, kann aber im 
historischen Kontext durchaus als vertretbar eingestuft werden (selbst wenn die 
zeitgenössischen Amerikaner mit den Indianerkriegen abgeschlossen hatten und vielen auch die 
Segregationsgesetzgebung peinlich gewesen sein mag): Und wieso soll auch nur eine Richtung 
des Amerikanismus, die es sicherlich auch schon gegeben hat, als das „wahre Amerika“ den 
Bewertungsmaßstab liefern und nicht das andere (mag sich dies auch später als maßgebend 
durchgesetzt haben)? Letztlich wollte Hitler die sicherlich problematischen Aspekte des 
amerikanischen Sonderwegs wie Rassismus und fortschrittsfördernde Eroberungspolitik mit 
erforderlichen Falles genozidalen Methoden bei Vermengung mit französischen Einflüssen wie 
sozialistischer Antisemitismus und totalitärer Demokratie, also in einer prowestlichen 
Gesamtschau, radikalisierend umsetzen. Die radikalisierende Rezeption des westlichen 
Rassismus kann ebenfalls nicht als „antiwestlich“ gekennzeichnet werden, sondern hatte - aus 
heutige Sicht vielleicht paradoxer Weise - gerade den Zweck, NS-Deutschland auf der Seite 
des Westens einzuordnen. Dies kommt bei Hitlers Abgrenzung von den beginnenden 
Unabhängigkeitsbewegungen der später sogenannten „dritten Welt“ zum Ausdruck:  



„Unser Freiheitskampf ist die Wiederherstellung der Freiheit eines Volkes, das rassisch 
und damit wertmäßig seinen heutigen Besiegern zumindest gleich, wenn nicht zum Teil 
sogar überlegen ist. Der Freiheitskampf des Schwarzen, Indier usw. ist der Versuch der 
Durchbrechung einer natürlichen Rangordnung der Rassen entsprechend ihren inneren 
Werten“ (so in einem Aufsatz vom 24. 05. 1930, zitiert bei Syring, S. 193).  

 
Damit kommt die Erkenntnis zum Ausdruck, daß der deutsche Nationalsozialismus als 
politische Richtung und Bewegung im internationalen Vergleich die größte Ähnlichkeit mit 
Unabhängigkeitsbewegungen der sog. dritten Welt (wie dies bald genannt werden sollte) wie 
der panarabischen Baathpartei oder auch mit der chinesischen Kuomintang aufwies. Dies wurde 
von einigen Nationalsozialisten wie etwa Otto Strasser durchaus erkannt, der in 
Übereinstimmung mit einer gewissen „Gandhi-Verzückung“ in manchen NS-Kreisen (s. dazu 
R. P. Sieferle, Indien und die Arier in der Rassentheorie, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 
1987, S. 444 ff.) in der Tat ein antiwestliches Bündnis auf Seiten der kolonialisierten Völker 
anstrebte, was aber Hitler als „rassische Perversität“ zurückwies. In dieser Frage gab es auch 
einen „grundsätzlichen Dissens zwischen dem proenglischen Rassendogmatiker Hitler und dem 
antiwestlichen Revolutionär Goebbels“ (so Ulrich Höver, Joseph Goebbels. Ein nationaler 
Sozialist, 1992). Die Unabhängigkeitsbewegungen kämpften nämlich, so die Einsicht 
Goebbels, „für ihre Freiheit nicht unter dem Rufe: es lebe die dritte Internationale! sondern 
unter dem Rufe `China den Chinesen´“: „Derselbe Kampf ist entbrannt in Indien. Es lohen die 
Freiheitsfeuer den Chinesen!“ Als sich die militärische Niederlage abzeichnete, sollte Hitler 
dann bedauern, nicht dieser Strategie gefolgt zu sein, weil ihn etwa das Bündnis mit Italien 
gehindert hat, sich der aufstandsbereiten Araber zu bedienen. Das zwar dann nicht wirklich 
funktionierende Bündnis mit - dem andersrassigen - Japan belegt dabei, daß eine 
Zusammenarbeit des deutschen NS mit Drittweltbewegungen nicht auszuschließen gewesen 
wäre. Die Außenpolitik des NS wäre in der Tat allenfalls dann erfolgreich gewesen, gerade 
wenn er eine entschlossene anti-westliche Einstellung zum Ausdruck gebracht hätte, zumindest 
in dem Sinne wie dies auf die Unabhängigkeitsbewegungen zutraf. Zahlreiche Inder hätten da 
auf alle Fälle auf Seite des deutschen NS mitgemacht! 
 
Mit Verkündung des Selbstbestimmungsrechts der Völker als alliierte Propagandawaffe gegen 
die österreichisch-ungarische Monarchie konnten die fortbestehenden europäischen 
Kolonialherrschaften in der Tendenz nur mehr rassistisch gerechtfertigt werden, wie etwa durch 
die Ablehnung der Unabhängigkeit der Philippinen durch den späteren US-Kriegsminister 
Stimson belegt werden kann, wonach die Philippinen rassisch untauglich seien, sich selbst zu 
regieren. Ein chinesischer Kommentator hat im übrigen „Auschwitz“ nicht zuletzt auf die 
Weigerung des Westens zurückgeführt, bei der Beratung der Völkerbundsatzung den 
japanischen Vorschlag zu akzeptieren, die Rassengleichheit völkerrechtlich zu verankern (s. bei 
Harro v. Senger, Als der Westen von Rassengleichheit noch nichts wissen wollte, in: FAZ vom 
25.04.1994, S. 13), weil man eben trotz Ausrufung von Demokratie die westlichen 
Imperialsysteme aufrechterhalten wollte, die vor allem dem Pro-Westler Hitler als Vorbild 
galten. Dies ließ dann den führenden chinesischen Marxisten Li Ta-chao - faschismuskonform 
- argumentieren, daß sich in weltweiter Sicht der Klassenkampf in einen Rassenkampf 
verwandelt habe. Rassismus als solcher war in den 1930er Jahren daher sicherlich keine NS-
Besonderheit, sondern eher Umsetzung der zeitgenössischen westlichen Werteordnung, 
wenngleich mit spezieller Akzentuierung.    
 
 
Ausblick: Multirassismus und westliche Demokratie in der BRD 
 



Auch wenn die West-Rezeption des Nationalsozialismus sicherlich einseitig war, so griff sie 
doch in einer positiv gemeinten Weise radikalisierend äußerst kritikwürdige Erscheinungen des 
vorbildlichen Westens auf, die dabei durchaus nicht als marginal abgetan werden können, 
sondern ideologisch einst nicht nur ideologisch im Zentrum von democracy angesiedelt waren. 
Dies sollte es wiederum verbieten, daß BRD-Inlandsgeheimdienste und die ihnen dienstbare 
Politologie den „Westen“ in einer Weise zu einem Maßstab aufwerten, daß geradezu von einer 
West-Idolatrie gesprochen werden muß. Diese soll dann irgendwie auch verfassungsrechtliche 
Verpflichtung sein, der man sich bei aller verkündeten Freiheit und trotz Garantien von 
Menschenrechten auf Anordnung von Inlandsgeheimdiensten unterwerfen muß, um nicht als 
„Verfassungsfeind“ zu gelten. Man darf dann die USA nicht kritisieren, weil dies gegen 
Menschenrechte und Demokratie gerichtet wäre, zumindest wenn die Kritik von rechts kommt. 
Doch selbst für einen französischen Präsidenten kann eine Kritik an der US-Politik gefährlich 
werden, zumindest in den Augen bundesdeutscher Wertefanatiker.   
 
Diese West-Vergötzung könnte sich aber für die BRD noch ähnlich verhängnisvoll auswirken 
wie vergleichbare Illusionen des NS-Regimes, die einem falsche Freunde und auch verfehlte 
konzeptionelle Anknüpfungspunkte suchen lassen. Als derartiges Beispiel sei etwa genannt, 
daß die letztlich von den USA konzipierte „europäische Vereinigung“ mit dem Ziel der 
„Vereinigten Staaten von Europa“ als Nachahmung der USA ausgegeben wird. Wenn dies ernst 
gemeint sein soll, dann wäre dies deshalb verhängnisvoll, weil die USA nicht als Vereinigung 
der einheimischen (Indianer-)Völker entstehen konnten, sondern nur, wie von Hitler äußerst 
positiv gesehen, durch - damals noch „arische“ - Masseneinwanderung der dann eigentlichen 
„Amerikaner“, d.h. die als „verfassungsfeindlich“ eingestufte Vermutung eines 
Bevölkerungsaustausches ist bei dieser US-affinen Europakonzeption unvermeidbar impliziert, 
mag dies den Europa-Extremisten selbst nicht wirklich bewußt sein.  
 
Was als racial imperativ of American law eingestuft worden ist, ist dabei anscheinend doch 
noch wirksam und zwar entsprechend der inneren Entwicklung der USA, in der sich die einstige 
Sklaverei- und dann Segregationspartei, die bezeichnender Weise als „Demokratische Partei“ 
firmiert, zu einer Partei gewandelt hat, die nunmehr so etwas wie den Multirassismus 
propagiert. Diese Transformation des Rassismus ist wesentlich auf die unglaubwürdige 
Kriegspropaganda der USA zurückzuführen, die dem deutschen NS im Bündnis mit dem 
mörderischen Sowjet-Sozialismus wegen Befürwortung einer „Herrenrasse“ bekämpfte, wo 
doch machtvolle und etablierte Strömungen in den USA selbst der Idee einer Master-Race mit 
White Supremacy verpflichtet waren,  
 

s. zu entsprechenden Vorstellungen in Kanada: Angus McLaren, Our Own Master Race: 
Eugenics in Canada, 1885-1945, 1990 

 
eine Scheinheiligkeit, die von Organisationen Farbiger massiv ausgenutzt werden konnte und 
letztlich den Ausgangspunkt der sog. Bürgerrechtsbewegung darstellt. Der sich auf dieser 
Ausgangslage entwickelnde Multirassismus wird dann - vielleicht nur vorerst? - zwar nicht so 
weit gehen wie einst in Paraguay. Dort war unter der von 1814 bis 1840 währenden Diktatur 
des Links-Jakobiners José Gaspar Tomás Rodríguez de Francia (1766-1840) den Angehörigen 
der weißen Oberschicht verboten, untereinander zu heiraten und diese waren stattdessen von 
Staatswegen bei Sanktion Landesverweisung gehalten, sich Ehegatten unter Indios, Mulatten 
und Schwarzen zu suchen, womit im Rahmen des racial imperative der multirassistische 
Gegenentwurf zur zeitgenössischen Rassengesetzgebung der USA formuliert war. Ein jüngstes 
Beispiel für eine derartige Politik, die dabei nicht mit Verboten, sondern mit Begünstigungen 
operiert, findet sich in der marxistischen Volksrepublik China, die Heiraten zwischen Han-



Chinesen und Türken (Uiguren) massiv fördert, indem eine derartige rassisch-religiöse 
Mischehe zu einem doppelten Jahreseinkommen führt (FAZ vom 4.09.2014, S. 6).  
 
Wenn gesagt worden ist, daß „Rassismus dort (beginnt), wo Menschen der Ansicht sind, daß 
die Bekämpfung bestimmter Gruppen anderer Menschen die Welt besser mache“ (so Christian 
Geulen, Geschichte des Rassismus, 2007, S. 119), dann verwirklicht sich der BRD-Rassismus 
ausgehend von der amerikanischen Besatzungsherrschaft bereits im „Kampf gegen rechts“, 
weil unterstellt werden kann, daß schon die amtliche Ideologiepolitik davon ausgeht, daß die 
BRD als Weltprovinzverwirklichung besser wäre, wenn es keine „Rechten“ mehr gäbe. 
Methoden einer Apartheidpolitik wie Weigerung von Hotelübernachtung, von ärztlicher 
Behandlung und vor allem Verweigerung von beruflichen Tätigkeiten weisen auf den 
rassistischen Charakter des „Kampfes gegen rechts“ hin. Auch der amtlichen „Bewältigung“ 
kann derartiges zugeschrieben werden, wenn dabei unterstellt wird, daß die Deutschen, anders 
als ihre Parteiverbotselite, aus der Vergangenheit nichts gelernt hätten und schon deshalb 
wieder Nazis wählen würden, wenn man die Demokratie in der BRD einfach in einem 
westlichen Sinne funktionieren lassen würde, d.h. ohne „Verfassungsschutz“, 
Parteiendiskriminierung und dergleichen mehr. Naturgemäß wird die Wahl möglicher „Nazis“ 
vor allem, wenn nicht ausschließlich nur Abstammungsdeutschen unterstellt, während den in 
diesem Sinne nichtdeutschen Deutschen - ein sicherlich verfassungsfeindlicher Begriff - das 
Gegenteil unterstellt wird, weil sie letztlich mit einem „umgekehrten Rassismus“ auf der 
Verfolgerseite des NS-Regimes stehend imaginiert werden. Konsequenter Weise nimmt nach 
dieser Ideologik die Demokratiegefährdung ab, je weniger Abstammungsdeutsche es gibt, weil 
fremdwurzelnde Deutsche (ein eher verfassungskonformer Begriff?) keine Nazis wählen, die 
sie doch verfolgt hätten. Europapolitik, Verfassungsschutz und Bewältigung verknüpfen sich 
da zu einem einheitlichen Ideologiesystem, das als „multirassistisch“ gekennzeichnet werden 
kann. Und hier ist dann in der Tat eine Warnung auszusprechen: Selbst wenn Anhänger dieses 
Ideologiekomplexes sich der Konsequenzen nicht bewußt sein sollten - im Zweifel ist die 
Ideologie, also letztlich der religiöse Impuls stärker als sich dies die Wertepolitiker mit ihren 
vielleicht harmlos gemeinten Parolen wie „Vereinigte Staaten von Europa“ so vorstellen 
wollen.     
 
Als Gegenmittel gegen diese Form des Rassismus bietet sich dann allerdings in der Tat eine 
Bezugnahme auf den „Westen“ an: Wie wäre es mit der Verwirklichung der westlichen 
Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland“? Zurecht ist nämlich von einem kundigen 
Sozialdemokraten festgestellt worden:  

 
„Das Grundgesetz der (sic! Anm.) Bundesrepublik Deutschland ist keine liberale, also 
wertneutrale Verfassung im amerikanischen Sinne, sondern eine ´wertgebundene 
Ordnung` (BVerfG 2, 12). Im internationalen Vergleich ist dies `Novum` und ̀ Unikum` 
zugleich (Hinweis auf Streinz in einem GG-Kommentar, Anm.) Auch das 
Bundesverfassungsgericht betont in seiner Verbotsentscheidung gegen die KPD daher, 
daß die deutsche Verfassung sich in diesem Punkt von klassisch liberalen Verfassungen 
fundamental unterscheidet und begründet diesen Unterschied mit der historischen 
Erfahrung des Nationalsozialismus (BVerfG 5, 137 ff)“ (s. Mathias Brodkorb, 
Metamorphosen von rechts. Eine Einführung in Strategie und Ideologie des modernen 
Rechtsextremismus, 2003, S. 113).  

 
Also steht doch gerade die „wehrhafte Demokratie“ der BRD für eine antiwestliche Einstellung, 
die es doch als „verfassungsfeindliches“ Konstrukt zu überwinden gilt! Daß diese antiwestliche 
Demokratieform auf den „Westen“ als Besatzungsmächte wesentlich zurückgeht, kann nicht 
verwundern, wenn man versteht, daß die Westmächte in ihren Kolonien - zuletzt auch mit 



rassistischen Überlegungen abgestützt - nicht unbedingt so regiert haben wie sie das 
demokratisch bei sich zu Hause getan haben: so sind etwa erst kurz vor der Unabhängigkeit der 
ehemaligen Kolonialgebiete doch noch Grundrechte vorgesehen worden, die man vorher als 
Kolonialmacht nicht benötigt hatte und gegebenenfalls sehr weiten und einfachen 
notstandsrechtlichen Befugnissen unterlagen.  
 
Als Maßstab für die Verwirklichung einer westlichen Demokratie in der BRD könnte etwa die 
Antwort auf die Frage sein, ob die vorliegenden Ausführungen von einem Beamten in einem 
privaten Veröffentlichung vertreten werden dürfen, ohne daß dies zu disziplinarrechtlichen 
Verfolgungen führte. Was der Verfasser diesbezüglich erlebt hat, wird Gegenstand seiner 
politischen Biographie sein, die noch in diesem Jahr erscheinen wird.    
  
 
 
 
 
 
Hinweis:  
 
Der vorstehende Aufsatz, der aus einem Vortrag hervorgegangen ist, stellt weitgehend (aber 
nicht nur) einen Extrakt des zweiteiligen Beitrags mit dem Thema „Von der amerikanischen 
Sklaverei zum bundesdeutschen Kampf gegen Rechts“ dar, unterteilt in Teil 1: Die westliche 
Vorgeschichte des NS-Rassismus und Teil 2: Deutsche Nachgeschichte des westlichen 
Rassismus: „Bewältigung“ und „bunte Republik“  
 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2023/04/rassenrechtTeil1.pdf 
und 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Bewaeltigung-und-bunte-Republik.pdf  
 
 
Anlage:  
Rassenrechtliche NS-Gesetzgebung (so genannte „Nürnberger Gesetze“ mit vorausgegangener 
Bestimmung im Beamtenrecht) 
 
und 
 
beispielhaft angeführte zeitgenössische Segregationsgesetzgebung (sog. Jim-Crow-Laws) von 
amerikanischen Bundesstaaten (jeweils mit Übersetzung durch den Verfasser)  



NS-Rassenrecht 

Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums  
vom 7. April 1933 

 
§ 3 

(1) Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand (§§ 8 ff.) zu 
versetzen; soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsverhältnis 
zu entlassen.  
 

Reichsbürgergesetz 
vom 15. September 1935 

 
§ 1 

(1) Staatsangehöriger ist, wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und 
ihm dafür besonders verpflichtet ist. 

(2) Die Staatsangehörigkeit wird nach den Vorschriften des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben. 

 
§ 2 

(1) Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der 
durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen 
Volk und Reich zu dienen. 

(2) Das Reichsbürgerrecht wird durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes erworben. 
(3) Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe 

der Gesetze. 
 

 
Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre 

vom 15. September 1935 
 

§ 1 
(1) Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder 

artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch 
wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Auslande geschlossen sind. 

(2) Die Nichtigkeitsklage kann nur der Staatsanwalt erheben. 
 

§ 2 
Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder 
artverwandten Blutes ist verboten. 

 
§ 3 

Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 
Jahren nicht in ihrem Haushalt beschäftigen. 

 
     … 

§ 5 
(1) Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft. 
(2) Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit 

Zuchthaus bestraft. 
(3) Wer den Bestimmungen der § 3 oder § 4 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu 

einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 
 
 



  Segregationsgesetze von US-Bundesstaaten 
(sog. Jim Crow-Laws) 

 
The Civil Code of the State of California (1872 as of 1935) 

Zivilgesetzbuch des Staates Kalifornien (von 1872 in der Fassung von 1935) 
 

60.  All marriages of white persons with negroes or mulattoes are illegal and void. 
  

Alle Ehen von Weißen mit Negern oder Mulatten sind rechtswidrig und nichtig. 
 
69.  All persons about to be joined in marriage must first obtain a licence therefor, from the 

county clerk of the county in which the marriage is to be celebrated, which license must 
show: 

  
Alle Personen, die heiraten wollen, müssen zunächst eine Erlaubnis vom 
Bezirksbeamten des Bezirks, in dem die Ehe geschlossen werden soll, einholen, 
woraus folgendes hervorgehen muß: 
… 
4. Wether white, Mongolian, Negro, Malayan or mulatto 
 
Ob Weißer, Mongole, Neger, Malaie oder Mulatte 
 
.. and no license may be issued authorizing the marriage of a white person with a 
Negro, mulatto, Mongolian or member oft he Malay race … 
 
… und es darf keine Erlaubnis ausgestellt werden, die die Heirat einer weißen Person 
mit einem Neger, Mulatten, Mongolen oder Angehörigen der malaiischen Rasse 
ermöglicht… 

 
 

Statutes of California, Chapter 142, Section 306 (as of 1850) 
Kalifornische Gesetze, 142. Kapitel § 306 (mit Stand von 1850)  

 
§ 306 

No black, or mulatto person, or Indian, shall be permitted to give evidence in any action 
to which a white person is a party, in any Court of this State. Every person who shall 
have one eighth part of more negro blood, shall be deemed a mulatto; and every person 
who shall have one half Indian blood, shall be deemed an Indian. 
 
Keinem Schwarzen, Mulatten oder Indianer ist es gestattet, vor einem Gericht dieses 
Staates in einem Verfahren Zeugnis abzulegen, in dem ein Weißer Partei ist. Jede 
Person, die ein Achtel und mehr Negerblut hat, gilt als Mulatte; und jede Person, die 
zur Hälfte Indianerblut hat, wird als Indianer betrachtet. 
 

Virginia Racial Integrity Act 
Rassenintegritätsgesetz von Virginia 

of March 20, 1924 
 

Section 1-14 Colored persons and Indians defined - Every person in whom there is 
ascertainable any Negro blood shall be deemed and taken to be a colored person, and 
every person not a colored person having one fourth or more of American Indian blood 
shall be deemed an American Indian… 
 
Bestimmung von Farbigen und Indianern – Jede Person, bei der nachweisbar 
Negerblut vorhanden ist, wird als Farbiger betrachtet und als solcher angesehen, und 



jede Person, die kein Farbiger ist und mindestens ein Viertel indianischen Blutes ist, 
gilt als Indianer. 
 
Section 20-54: Intermarriage prohibited; meaning of term ‘white persons.’ - It shall 
hereafter be unlawful for any white person in this State to marry any save a white 
person, or a person with no other admixture of blood than white and American Indian. 
For the purpose of this chapter, the term ‘white person’ shall apply only to such person 
as has no trace whatever of any blood other than Caucasian; but persons who have 
one-sixteenth or less of the blood of the American Indian and have no other non-
Caucasic blood shall be deemed to be white persons… 
 
Mischehe verboten; Bedeutung des Begriffs „weiße Personen“ – Es ist im Folgenden 
für jede weiße Person in diesem Staat ungesetzlich, eine andere als eine weiße Person 
oder eine Person mit keiner anderen Beimischung von Blut als weiß und indianisch zu 
heiraten. Für die Zwecke dieses Kapitels bezieht sich der Begriff „weiße Person“ nur 
auf eine Person, die keinerlei Spuren von anderem als kaukasischem Blut aufweist; 
aber Personen, die ein Sechzehntel oder weniger des Blutes der Indianer und kein 
anderes nicht-kaukasisches Blut haben, gelten als weiße Personen … 
 
Section 20-58:  Leaving State to evade law - If any white person and colored person 
shall go out of this State, for the purpose of being married, and with the intention of 
returning, and be married out of it, and afterwards return to and reside in it, cohabiting 
as man and wife, they shall be punished as provided in § 20-59, and the marriage shall 
be governed by the same law as if it had been solemnized in this State. The fact of their 
cohabitation here as man and wife shall be evidence of their marriage. 
 
Verlassen des Staates zur Umgehung des Gesetzes - Wenn eine weiße oder farbige 
Person diesen Staat verlässt, um mit der Absicht zurückzukehren zu heiraten und 
außerhalb des Staates verheiratet wird und anschließend dorthin zurückkehrt und dort 
wohnt, die als Mann und Frau zusammenleben, werden sie gemäß den §§ 20 bis 59 
bestraft, und die Ehe unterliegt demselben Recht, als ob sie in diesem Staat 
geschlossen worden wäre. Die Tatsache, daß sie hier als Mann und Frau 
zusammenleben, soll ein Beweis für ihre Ehe sein. 
 
Section 20-59: Punishment for marriage.—If any white person intermarry with a colored 
person, or any colored person intermarry with a white person, he shall be guilty of a 
felony and shall be punished by confinement in the penitentiary for not less than one 
nor more than five years. 
 
Strafe für Heirat. – Wenn eine weiße Person mit einer farbigen Person oder eine farbige 
Person mit einer weißen Person in einer Mischehe verheiratet ist, macht sie sich eines 
Verbrechens schuldig und wird mit Zuchthaus nicht unter einem und nicht über fünf 
Jahren bestraft. 
 

Virginia Racial Integrity Act of 1924 
An Act to Preserve Racial Integrity 

Gesetz von Virginia zur rassischen Integrität von 1924 
Gesetz zur Wahrung der Rassenehre 

 
1. Be it enacted by the general assembly of Virginia, That the State registrar of vital 

statistics may, as soon as practicable after the taking effect of this act, prepare a form 
whereon the racial composition of any individual, as Caucasian, Negro, Mongolian, 
American Indian, Asiatic Indian, Malay, or any mixture thereof, or any other non-
Caucasic strains, and if there be any mixture, then, the racial composition of the parents 
and other ancestors, in so far as ascertainable, so as to show in what generation such 
mixture occurred, may be certified by such individual, which form shall be known as a 



registration certificate. The State registrar may supply to each local registrar a sufficient 
number of such forms for the purpose of this act; each local registrar may; personally 
or by deputy, as soon as possible after receiving such forms, have made thereon in 
duplicate a certificate of the racial composition, as aforesaid, of each person resident 
in his district, who so desires, born before June 14, 1912, which certificate shall be 
made over the signature of said person, or in the case of children under fourteen years 
of age, over the signature of a parent, guardian, or other person standing in loco 
parentis. One of said certificates for each person thus registering in every district shall 
be forwarded to the State registrar for his files; the other shall be kept on file by the 
local registrar. 
Every local registrar may, as soon as practicable, have such registration certificate 
made by or for each person in his district who so desires, born before June 14, 1912, 
for whom he has not on file a registration certificate, or a birth certificate. 
 
Es soll hiermit vom Parlament von Virginia gesetzlich festgelegt sein, dass der 
staatliche Registrar für Personenstatistiken so bald wie möglich nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ein Formular erstellen kann, auf dem die rassische 
Zusammensetzung jeder Person als Kaukasier, Neger, Mongole, Indianer, Inder, 
Malaie oder eine Mischung davon oder von anderer nicht-kaukasischer Herkunft 
angegeben wird, und wenn es eine Mischung gibt, dann die rassische 
Zusammensetzung der Eltern und anderer Vorfahren, soweit feststellbar, um zu 
zeigen, in welcher Generation eine solche Vermischung vorgekommen ist; es kann 
dieser Person beglaubigt werden, wobei dieses Formular als Registrierungs-
bescheinigung bestimmt ist. Der staatliche Registrar kann jedem lokalen Registrar eine 
ausreichende Anzahl solcher Formulare für die Zwecke dieses Gesetzes zur Verfügung 
stellen; jeder lokale Registrar kann; persönlich oder durch einen Vertreter so bald wie 
möglich nach Erhalt dieser Formulare darauf eine Bescheinigung über die rassische 
Zusammensetzung, wie oben erwähnt, von jeder Person, die in seinem Bezirk wohnt 
und die dies wünscht, die vor dem 14. Juni 1912 geboren ist, in zweifacher Ausfertigung 
anfertigen, wobei dies erfolgt über der Unterschrift dieser Person oder bei Kindern unter 
vierzehn Jahren über der Unterschrift eines Elternteils, Erziehungsberechtigten oder 
einer anderen an Eltern Statt handelnden Person. Eine dieser Bescheinigungen für 
jede Person, die sich auf diese Weise in jedem Bezirk registriert, wird dem staatlichen 
Standesbeamten für seine Akten übermittelt; die andere wird von der örtlichen 
Registrierstelle aufbewahrt. 
Jeder örtliche Standesbeamte kann, sobald dies möglich ist, eine solche 
Registrierungsbescheinigung von oder für jede Person in seinem Bezirk anfertigen 
lassen, die dies wünscht, die vor dem 14. Juni 1912 geboren wurde und für die er keine 
Registrierungsbescheinigung oder Geburtsurkunde in den Akten hat. 
 

2. It shall be a felony for any person wilfully or knowingly to make a registration certificate 
false as to color or race. The wilful making of a false registration or birth certificate shall 
be punished by confinement in the penitentiary for one year. 
 
Es ist ein Verbrechen einer jeden Person, vorsätzlich oder wissentlich eine 
Registrierungsbescheinigung hinsichtlich Hautfarbe oder Rasse zu fälschen. Die 
vorsätzliche Anfertigung einer gefälschten Registrierung oder Geburtsurkunde wird mit 
einjähriger Zuchthausstrafe bestraft. 
 

3. For each registration certificate properly made and returned to the State registrar, the 
local registrar returning the same shall be entitled to a fee of twenty-five cents, to be 
paid by the registrant. Application for registration and for transcript may be made direct 
to the State registrar, who may retain the fee for expenses of his office. 
 
Für jede ordnungsgemäß ausgestellte und an den staatlichen Registrar 
zurückgesandte Registrierungsbescheinigung hat der örtliche Registrar, der dieselbe 



zurücksendet, Anspruch auf eine Gebühr von 25 Cent, die vom Antragssteller zu 
zahlen ist. Der Antrag auf Eintragung und Abschrift kann direkt beim staatlichen 
Standesbeamten gestellt werden, der die Gebühr für die Auslagen seiner Kanzlei 
einbehalten kann. 
 

4. No marriage license shall be granted until the clerk or deputy clerk has reasoable 
assurance that the statements as to color of both man and woman are correct.  
If there is reasonable cause to disbelieve that applicants are of pure white race, when 
that fact is stated, the clerk or deputy clerk shall withhold the granting of the license 
until satisfactory proof is produced that both applicants are „white persons“ as provided 
for in this act.  
The clerk or deputy clerk shall use the same care to assure himself that both applicants 
are colored, when that fact is claimed. 
 
Es darf keine Heiratsurkunde ausgestellt werden, bis der Beamte oder stellvertretende 
Beamte hinreichende Gewißheit hat, daß die Angaben zur Hautfarbe sowohl des 
Mannes als auch der Frau korrekt sind. 
Wenn es einen begründeten Grund zu zweifeln gibt, daß die Antragsteller rein weißer 
Rasse sind, muß der Beamte oder der stellvertretende Beamte die Erteilung der 
Heiratserlaubnis verweigern, wenn diese Tatsache genannt wird, bis ein 
zufriedenstellender Beweis erbracht ist, daß beide Antragsteller diesem Gesetz 
entsprechend „weiße Personen“ sind. 
Der Beamte oder stellvertretende Beamte muß sich mit der gleichen Sorgfalt 
vergewissern, daß beide Antragssteller farbig sind, wenn dies behauptet wird. 
 

5. It shall hereafter be unlawful for any white person in this State to marry any save a 
white person, or a person with no other admixture of blood than white and American 
Indian. For the purpose of this act, the term "white person" shall apply only to the person 
who has no trace whatsoever of any blood other than Caucasian; but persons who 
have one-sixteenth or less of the blood of the American Indian and have no other non-
Caucasic blood shall be deemed to be white persons. All laws heretofore passed and 
now in effect regarding the intermarriage of white and colored persons shall apply to 
marriages prohibited by this act. 
 
Von nun an ist es für jede weiße Person in diesem Staat ungesetzlich, eine andere als 
eine weiße Person oder eine Person mit keiner anderen Blutbeimischung als weiß und 
indianisch zu heiraten. Für die Zwecke dieses Gesetzes bezieht sich der Begriff „weiße 
Person“ nur auf eine Person, die keinerlei Spuren von anderem als kaukasischem Blut 
aufweist; aber Personen, die ein Sechzehntel oder weniger des Blutes der Indianer und 
kein anderes nicht-kaukasisches Blut haben, gelten als weiße Personen. Alle bisher 
verabschiedeten und derzeit geltenden Gesetze zur Mischehe von Weißen und 
Farbigen gelten für Ehen, die durch dieses Gesetz verboten sind. 
 

6. For carrying out the purposes of this act and to provide the necessary clerical 
assistance, postage and other expenses of the State registrar of vital statistis, twenty 
per cent of the fees received by local registrars under this act shall be paid to the State 
bureau of vital statistics, which may be expended by the said bureau for the purposes 
of this act. 
 
Zur Durchführung der Zwecke dieses Gesetzes und zur Bereitstellung der 
erforderlichen Bürounterstützung, Portokosten und sonstigen Kosten des staatlichen 
Registrars für Personenstandsstatistiken werden zwanzig Prozent der Gebühren, die 
lokale Registrare gemäß diesem Gesetz erhalten, an das Staatsbüro gezahlt von 
Personenstandsstatistiken, die von dem genannten Büro für die Zwecke dieses 
Gesetzes verwendet werden können. 
 



7. All acts or parts of acts inconsistent with this act are, to the extent of such inconsistency, 
hereby repealed. 
 
Alle Gesetze oder Teile von Gesetzen, die diesem Gesetz widersprechen, werden 
hiermit, soweit sie gegensätzlich sind, aufgehoben. 
 
 

 Weitere sog. JIM CROW LAWS 
- Auswahl - 

 
Recht des Staates Alabama: 
 
Buses: All passenger stations in this state operated by any motor transportation 
company shall have separate waiting rooms or space and separate ticket 
windows for the white and colored races.  
 
Busse: Alle Haltestellen für Passagiere in diesem Bundesstaat, die von einem 
Kraftverkehrsunternehmen betrieben werden, müssen getrennte Warteräume 
oder -bereiche und getrennte Schalter für die weiße und farbige Rasse haben. 
 
Railroads: The conductor of each passenger train is authorized and required to 
assign each passenger to the car or the division of the car, when it is divided by 
a partition, designated for the race to which such passenger belongs.  
 
Eisenbahnen: Der Schaffner jedes Personenzuges ist berechtigt und 
verpflichtet, jeden Fahrgast dem Waggon oder falls dieser durch eine 
Trennwand unterteilt ist, dem Abteil des Waggons zuzuordnen, die für die 
Rasse bestimmt ist, zu der ein solcher Fahrgast gehört. 
 
Restaurants: It shall be unlawful to conduct a restaurant or other place for the 
serving of food in the city, at which white and colored people are served in the 
same room, unless such white and colored persons are effectually separated 
by a solid partition extending from the floor upward to a distance of seven feet 
or higher, and unless a separate entrance from the street is provided for each 
compartment.  
 
Restaurants: Es ist ungesetzlich, ein Restaurant oder einen anderen Ort zum 
Servieren von Speisen in der Stadt zu betreiben, in dem weiße und farbige 
Personen in demselben Raum bewirtet werden, es sei denn, diese weißen und 
farbigen Personen sind wirksam durch eine sich davon erstreckende feste 
Trennwand getrennt, die vom Boden nach oben bis zu eine Entfernung von 
sieben Fuß oder mehr reicht, und falls für jedes Abteil ein gesonderter Eingang 
von der Straße vorhanden ist. 
 
 
Recht des Staates Florida: 
 
Education: The schools for white children and the schools for negro children 
shall be conducted separately. 
 
Erziehung: Die Schulen für weiße Kinder und die Schulen für Negerkinder 
werden getrennt geführt. 



 
 
Recht des Staates Louisiana 
 
Housing: Any person... who shall rent any part of any such building to a negro 
person or a negro family when such building is already in whole or in part in 
occupancy by a white person or white family, or vice versa when the building is 
in occupancy by a negro person or negro family, shall be guilty of a 
rnisdemeanor and on conviction thereof shall be punished by a fine of not less 
than twenty-five ($25.00) nor more than one hundred ($ 100.00) dollars or be 
imprisoned not less than 10, or more than 60 days, or both such fine and 
imprisonment in the discretion of the court.  
 
Wohnung: Jede Person..., die einen Teil eines solchen Gebäudes an eine 
Negerperson oder eine Negerfamilie vermietet, wenn dieses Gebäude bereits 
ganz oder teilweise von einer weißen Person oder weißen Familie bewohnt 
wird, oder umgekehrt, wenn das Gebäude von einer Negerperson oder 
Negerfamilie bewohnt wird, macht sich eines Fehlverhaltens schuldig und wird  
nach Ermessen des Gerichts mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft, 
nämlich mit einer Geldstrafe von nicht weniger als fünfundzwanzig ($ 25,00) 
und nicht mehr als einhundert ($ 100,00) Dollar oder mit Gefängnis nicht unter 
10 oder mehr als 60 Tagen.  
 
 
Recht des Staates Mississippi 
 
Hospital Entrances: There shall be maintained by the governing authorities of 
every hospital maintained by the state for treatment of white and colored 
patients separate entrances for white and colored patients and visitors, and 
such entrances shall be used by the race only for which they are prepared.  
 
Krankenhauseingänge: Von der leitenden Stelle jedes Krankenhauses, das 
vom Staat zur Behandlung weißer und farbiger Patienten unterhalten wird, 
müssen getrennte Eingänge für weiße und farbige Patienten und Besucher 
vorgehalten werden, und diese Eingänge dürfen nur von der Rasse benutzt 
werden, für die sie geschaffen wurden. 
 
Promotion of Equality: Any person... who shall be guilty of printing, publishing 
or circulating printed, typewritten or written matter urging or presenting for public 
acceptance or general information, arguments or suggestions in favor of social 
equality or of intermarriage between whites and negroes, shall be guilty of a 
misdemeanor and subject to fine or not exceeding five hundred (500.00) dollars 
or imprisonment not exceeding six (6) months or both.  
 
Förderung der Gleichberechtigung: Jede Person, die sich schuldig macht, 
gedruckte, maschinengeschriebene oder geschriebene Materialien zu drucken, 
zu veröffentlichen oder in Umlauf zu bringen, die zur öffentlichen Akzeptanz 
zugunsten der sozialen Gleichberechtigung oder der Mischehe zwischen 
Weißen und Negern drängen oder allgemeine Informationen, Argumente oder 
Vorschläge dazu präsentieren, macht sich eines Vergehens schuldig, das mit 
einer Geldstrafe von höchstens fünfhundert (500,00) Dollar oder einer 



Freiheitsstrafe von höchstens sechs (6) Monaten oder mit beidem belegt wird.  
 
 
Recht des Staates North Carolina  
 
Libraries: The state librarian is directed to fit up and maintain a separate place 
for the use of the colored people who may come to the library for the purpose 
of reading books or periodicals.  
 
Bibliotheken: Der Staatsbibliothekar ist angewiesen, einen gesonderten Ort für 
die Nutzung durch Farbige einzurichten und vorzuhalten, die zum Zweck der 
Lektüre von Büchern oder Zeitschriften in die Bibliothek kommen mögen. 
 
Militia: The white and colored militia shall be separately enrolled, and shall never 
be compelled to serve in the same organization. No organization of colored 
troops shall be permitted where white troops are available, and while white 
permitted to be organized, colored troops shall be under the command of white 
officers.  
 
Miliz: Die weiße und die farbige Miliz werden separat aufgestellt und dürfen 
niemals gezwungen werden, in derselben Organisation zu dienen. Wo weiße 
Truppen verfügbar sind, darf keine Organisation farbiger Truppen erlaubt 
werden, und während weiße Truppen sich selbst organisieren dürfen, müssen 
farbige Truppen unter dem Kommando von weißen Offizieren stehen. 
 
 
Recht des Staates Maryland 
 
Bi-racial Children: Any white woman who shall suffer or permit herself to be got 
with child by a negro or mulatto... shall be sentenced to the penitentiary for not 
less than eighteen months.  
 
Zweirassige Kinder: Jede weiße Frau, die duldet oder sich erlaubt, von einem 
Neger oder Mulatten schwanger zu werden, wird zu Gefängnis nicht unter 
achtzehn Monaten verurteilt. 


